
Satzu4.g der Sa-p'hir Tec.AG ,

§ I Firma,  Sttz und  Geschäftsjahr
('T) Die Gesellschaft  führt  die Firma,Saphir  Tec AG".

(2) Der Sitz  der Gesellschaft  ist Klink.

(3) Das Geschäf[sjahr  der Gesellschaft  ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gegenstand  des Unternehrnens
(1) Unternehmensgegenstand  der Gesellschaft  ist der Handel, der Vertrieb  und die Herstellung  von
Verbrauchsrnaterial  (Supplies)  fÜr Drucker,  Kopierer  und Faxgeräte  aller Art; der Handel  und Vertrieb  von
elektronischen  Bauelementen  aller  Art; der Verkauf  von Hard-  und Software  ai!er Art.

(2) Die  Geselischaft  ist zu allen  erlaubten  und  nicht genehmigungspflichtigen  Gaschäffen  und
Maßriahmen  berechtigt,  die mit dem Gegenstand  des Unternehmens  zusammenhängen  oder  ff]r  diesen
unmittelbar  oder  mittelbar  riützlich  erscheinen,  insbesondere  auch  zum  Abschiuss  von
Untemehmensverträgen,  Interessengemeinschaftsverträgen  und ähnlichen  Verträgen.

(3) Die Gesellschaft  kann Zweigniederlassungen  und TochtergeseIIschaften  im In- und Ausland  errichten
und andere  Untemehmen  im In- und Ausland gründen,  erwerben  und sich an solchen  beteiligen,
insbesondere  an solchen,  deren  Unternehmensgegensfönde  sich  ganz  oder  teilweise  auf  die
vorgenannten  Geschäfisfelder  erstrecken.  Sie kann in diesem  Zusammenharig  ihren Betrieb  ganz oder
teilweise  auf Untemehmen  übertragen  oder in solche  aüsgliedern  und sich in dem entsprechenden
Umfang  auf  die Führung  und die Verwaltung  der Beteiligung  besch?lnken.

4 3 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen  der Gesellschaft  erfolgen  nur im Bundeshnzeiger,  soweit  das Gesetz  nicht
zwingend  etwas  anderes  bestimmt.

!  4 D&O-Versicherung
Die Gesellschaft  kann auf ihre Kosten die Mi[glieder  des Aufsichtsrats  und des Vorstands  gegen
zivilrechtliche  und  strafrechtliche  Inanspruchnahme  einschließtich  jeweils  der  Kosten  der
Rechtsverteidigung  im Zusammenhang  mit der Wahrnehmung  ihrer Maridate  versichern  und eine
entsprechende  Rechtsschutz-  und Vermögensschaden-Haftpflichfüersicherung  (scg. D&C)-Versicherung)
abschließen.
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§ 5 Grundkapital
(1) Das Gruridkapital  der Gesellschaft  beträgt 119.30C),OC) €.

§ 6 Aktien

(1 ) Das Grundkapital  der Gesellschafl  ist in 29.825  auf  den Inhaber  lautende  Stückaktien  eingeteilt.

(2) Die Form der Aktienurkunden  urid der Gewinnanteil-  und Erneuerungsscheine  bestimmt  der  Vorsiand
mit der Zustimmung  des Aufsichtsrats.  Die Ausgabe  von Einzelurkunden  ist nicht  vorgesehen.

(3) Der Anspruch  auf Einzelverbriefung  der Aktien ist ausgesch!ossen.

(4) Bei einer  Kapitalerhöhung  kann die Gewinnbeteiligung  neuer  Aktien  abweichend  von § 60 AktG
bestimmt  werden.

!ll. Vorstand  "  -  - ' ='-

§ 7 Zusammensetzung  und  Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand öer Geseilschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgiiedern. Im Übrigen bestimmt
der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat wird  ermächtigt,  ein
Vorstaridsmitglied zum Vorsitzenderi des Votstands bzi,v. zu seinem Stellvertreter zu ernennen.  ES

können  stellvertretende  Vorstandsmitglieder  bestellt  werden.

(2) Der VorStand beSt!mmf  se!ne Geschaftsordnung  dorch einshmmigen  Beschluss  seiner Mitglieder.
wenn nicht der Aufsichtsrat  eine Geschäf[sordnung  für  den Votstand  erlässt.



§ 8 Vertretung,  Geschäftsführung
(1 ) Die Gesellschaft  wird gesetz!ich  durch den Vorsfönd  vertreten.  Ist nur ein Vorstandsmitglied  bestellt,
so vertritt  dieses  die Gesellschaft  allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder  besteltt, so wird die
Gesellschaft  durch zwei Vorstandsmitglieder  gemeinsr.hafflich  oder durch ein Vorstandsmitglied  in
Gemeinschaft  mit einem Prokuiisten  vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat  kann einzelnen  Vorstandmitgliedern  die Befuqnis  erteilen,  die Gesellschaft  allein  Zu

vertreten. Ebenso kann der Aufsichtsrat einzelne Vor9tandsmitg1ieder VOn den Beschränkungen deS S3
181 2. Alt. BGB (Verbot  der Mehrfachvertretung)  befreien.

(3) Der Vorstand  führt  die Geschäfte  der Gesetischaft  nach Maßgabe  der Gesetze.  der Satung  und der
Geschäflsordnung.

§ 9 Zusammensetzung,  Amtsdauer,  Amtsniederlegung
(1 ) Der Aufsichtsrat  besteht  aus drei Mitgliedern.

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder  erfolgt  für die Zeit bis zur Beeridigung  der Hauptversammlung.
die über  die Entiastung  für das vierte  Geschäftsjahr  nach dem Beginn  der Amtszeit  beschließt;  hierbei
wird das Geschäftsjahr,  in wetchem  die Arntszeit  beginnt, nicht mitgereclinet.  Die Haupfüersammlung
kann eine k[itzere  Amtszeit  bestimmen.  Die Bestellung  des Nachfolgers  eines vor Ablauf  seiner  Amtszeit
ausgeschiedenen  Mitgliedes  des Aufsichtsrats  erfo1gt, soweit  die Hauptversammlung  die Arntszeit  des
Nachfolgers  nlcht  abweichend  bestimmt,  für den Rest  der  Amtszeit  des ausgeschiedenen  Mitgliedes.

(3) Mit der Bestellung  eines  Aufsichtsratsmitglieds  kann gleichzeitig  ein Ersatmitglied  bestellt  werderi,

das Mitg)ied  des Aufsichtsrats  wird, wenn das AufsichtsratsmitgIied  vor Ablauf seiner Amtszeit
ausscheidet,  ohne dass ein Nachfolger  bestellt  wird. Das Amt  eines  in den Aufsichtsrat  nachgerÜckten
Ersatzmitg)ieds  erlischt,  sobald  eln Nachfolger  f('ir das ausgeschiedene  Aufs'tchtsratsmitgIied  beste1lt ist,
spätestens  mit  Ablauf  der  Amtszeit  des ausgeschiedenen  Aufsichtsratsmitglieds.

(4) Ein Antrag  der Gesel!schan  auf gerfchtliche  Bestellung  eines Aufsichtsratsmitglieds  wird bis zur
nächsten  Hauptversarnmlung  befristet.

(5) Die Mitglieder  und die Ersatzmitglieder  des Aufsichtsrats  können  i)v Amt auch ohne  wichtigen  Grund
unter Einhaltung  einer Frist von mindestens  vier Wochen  durch  schriftliche  Erklärung  an den
Vorsitzenden  des ,Aufsichtsrats  bzw. dieser an den Stellvertreter  niederlegen.  Eine einvernehmliche
Verkürzung  der Frist  ist zu1ässig  Das Recht  zur sofortigen  Amtsniederlegurig  aus wichtigem  Grund  bleibt
hiervori  unber'ührt.

!  10 Vorsitzender  des Aufsichtsrats,  Stefivertreter
('l ) Der  Aufsichtsrat  wählt  gemäß  den Vorschriften  des Aktiengesetzes  einen Vorsitzenden  sowie  einen
Stellvertreter.  Die Wahl  des Vorsitzenden  findet  in einer  Situng  im Anschluss  an diejenige
Haupfüersammiung  statt, mit deren Ablauf  die Amtszeit  des bisherigen  Vorsitzenden  des Aufsichtsrats
endet;  diese  Sitzung  bedarF keiner  Einladung.  Das an Lebensjahren  älteste  Aufsichtsratsmitg1ied  leitet  die
Sitzung  bis zum Abschluss  der  Wahl  des Aufsichtsratsvorsitzenden.  Die Wahl  erfolgt  jev.iei!s für die
Amtszeit  des gewählten  Aufsichtsratsmitglieds.  Scheidet  der  Vorsitzende  oder einer  seiner  Stellvertreter
wahrend seiner  Amtszeit  aus, hat der Aufsichtsrat  unverzüglich  eine Neuwahl  ftir  den Ausgeschiedenen
vorzunehmen.

(2) Der Stellvertreter  des Aufsichtsratsvorsi!zenden  hat  die gesetzlichen  und satzungsmäßigen  und nach
der  Geschäftsordnung  des Aufsichtsrats  und des Vorstands  vorgesehenen  Rechte  und Pflichten  des
Vorsitzenden,  wenn  dieser  verhindert  ist.

(3) Willenserkiärungen des Aufsichtsrats und seiner Aussch(isse oder an diese gerichtete  Willens-
erklärungen werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden, im Falle seiner  Verhinderung
durch seirien Stellvertreter. abgegeben oder entgegengenommen, soweit nicht der Aufsichtsrat  ein

anderes Aufsichtsratsmitglied ausdrücklich  mit der  Vertretung  des Aufsichtsrats  betraut.

§ Il  Aufgaben,  Befugnisse  und  Geschäfisordnung

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Rechte und Pflichten, die ihm durch Gesetz, Sat-ung oder in sonstiger
Weise,  insbesondere  durch  die Geschäftsordnung,  zugewiesen  werden.

(2) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahrnen der gesetzlichen urid der durch diese Satzung  aufgestellten
Bestimmungen  eine Geschäfflsordnung.

§ 12 Aufsichtsraisvergütung

(1 ) Die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder wird durch Hauptversammlungsbeschluss festgesetzt.



Die solchermaßen festgesetzte Vergütung gilt fort. bis sie durch HauptversammIungsbeschIuss geandert

wird. Neben der VergÜtung nach Satz 1 erhalten die Mitg1ieder des Aufsich'israts die für ihre Tätigkeit

notwendigen Auslagen nach Voriage entsprechender Belege ersetzt. Die Umsatzsteuer wird von der

Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsat2steuer der
Geselischaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben.

(2) Die Auszahlung der AufsichtsratsvergÜtung erfolgt in Form einer Abschlagszahiung quartalsweise.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus, erhalten

sie die Vergütung  zeitanteilig.

!  13 Verschwiegenheifüpflicht
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben - auch nach dern Ausscheiden aus dem Amt - über vertrauliche

Angelegenheiten der Gesellschaft. nainentlich Betriebs- und GescMftsgeheimnisse,  die ihnen  durch  ihre

Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, Stilischweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Aufsichtsrats

Iriformationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist. dass sie

vertrauiich sind oder Geheimriisse der Gesellschaft  betreffen, so ist es verpflichtet, deri Vorsitzenden des

Aufsichtsrats zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 14 Ermächtigung  zu Änderungen  der Satzur»gshissung

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änden.ingen deir Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.
Dies gilt insbesondere bei der Ausnutzung genehmigten Kapitals.

9 't5 0rt  und Einberufurig
(1 ) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder aufgrund gemeinsamer Bestimmung  von

Vorstand  und Aufsichtsrat  an einem  anderen  Ort  statt.

(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger. Für  die

E5inberufungsfrist gelten die gesetz1ichen  Vorschriften.

(3) Die Übermittlung der Mittei)ungen nach 9 125 AktG und § 128 AktG wird soweit gesetzlich zulässig

auf den Weg elektroniScher Kommuntka!ion beSChränk(. Der VOrStand !St - Ohne daFi!s hierfür  ein

Anspruch besteht - berechtigt. Mitteilungen auch in Papierform zu versenden. Auf Wunsch eines

Aktionärs seridet die Gesellschaft ihm diese Unter1agen in Papierform  zu.

% 16 Teiinahmerecht
(1) Zur Teiföahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts simd nur diejenigen

Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache

angemeldet haben..Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Haupfüersammlung zugehen; dabei werden der  Tag

der Versammlung und der Tag der Anmeldung nicht mitgerechnet. In der Einberufung kann eine kürzere,

in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen  werden.

(2) Darüber hinaus müssen die Aktionäre ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupfüersammlung

und zur AusObung des Stimmrechts nschweisen. Dies hat durch Voriage eines in Textform (§ 128b BGB>
in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises über den Antei)sbesitz durch  das

depotführende Institut zu erfolgen. üer Nachweis muss sich auf den für börsennotierte Gesellschaften

hiefür festgelegten Zeitpunkt beziehen. Für den Zugang des Nachweises gilt Absatz 1 Satz 2 und Satz  3
entsprechend.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Haupt-

versammlung tei{zunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abget+en dürfen

(Briefwahl). Der Vorstand kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen  regeln.

(4) Der Vorsfönd ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ahne

Anwesenheit an deren Ort und ohne eine Bevollmächtigung teilnehmen und sämt)iche oder einzelne  ihrer

Rechte ganz oder teilweise im Wege der e1ektronischen Kcmmunikation ausüben können. Der \/orstand

kann das weitere Verfahren hierzu im Einzelnen  regeln.

(5) Die Haupfüersammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters im Einzelfall in Biid und Ton

übertragen werden. Der Versammlungsleiter ist ebenfalls erniächtigt zu bestimmen, ob und in welchem

Umfang die Haupfüersammlung oder Tei)e der Hauptversammlung Über elektronische Medien übertragen
werden

(6) Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats so)len an der Haupfüersammlung persön-

lich teilnehmen. Hat ein Aufsichtsratsmitgiied seinen Wohrisitz außerhalb  der Bundesrepubiik



Deutschland oder ist es an der persönlichen Teilnahme aus sonstigen wichtigen Gründen gehindert. kann
es an der Hauptversammtung auch im Wege der Bild- und Tonübertragüng  teiinehmen.

!  17 Stimmrecht  und Beachlussfassung
(1 ) Jede  Inhaberaktie  gewährt  in der  Haupfüersamm!ung  eine  Stimme.

(2) Die Beschlüsse werden, soweit nicht zwingende gesetliche  Vorschriften entgegenstehen, mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Geset- außer der Stimmerimehrheit  eine
Kapitalmehrheit vorschreibt, mit einfacher Mehrtieit deS  bei der Beschlussfassüng  Vertretenen
Grundkapitais  gefasst.

(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmachtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht,
die nicht an Kreditinstitute oder eine Aktionärsvere'inigung oder eine andere der in § 135 AktG
gleichgestellten Institutionen oder Personen erteilt werden, der l/Videmif dieser l/oltmachten und der
Nachweis der BeVOilmfachtigung gegeni]ber der GeSellschaft bedürfen dabei der Textform (§ 126b BGB).

Die Einzeiheiten fÜr die Erteilung der Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises werden zusammen

mit der Einberufung der Hauptversammlung  bekannt gemacht  In der Einberufurig der
Haupfüersammlung kÖnnen für die Erteilung, den Widernif und/oder den Nachweis der Vollmacht
Erleichterungen für die Formwahrung bestimmt werden.

§ 18  Vorsitz

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. ein von  ihm
bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitgiied oder eine sonstige von ihrn bestimmte anweseride Person.  Für

den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch eine von ihm bestimmte Person den Vorsitz
übernimmt,  wird  der  Vorsitzende durch  die Hauptversamm!ung  gewählt.

(2) Der Vorsitzende )eitet die Versarrimlung und bestimmt die Reihenfoige der Redner und die Be-
handlung der Gegenstände der Tagesordnung und entscheidet über die Art und Form der Abstimmuriq.
Er kann im Laufe der HauptVersammlung angemessene Beschränkungen der Redezeit, Fragezeit
beziehungsweise Gesamtzeit für Redebeiträge und Fragen generell oder einzetner Redner  festlegen.

MI'. Jahresabehluss,  Gnwir;nverwendung  unQ Absch1agg4ividönde

!  19 Jahresabschluss
(i) Der Vorstand hat in deri ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs den Jahresabschluss fÜr das

vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Soweit die gesetzlichen Vorschriften des HGB eine längere  Frist
für die Aufstel)ung des Jahresabschlusses vorsehen, kann diese in Anspruch genommen  werden.

Vorstehende Sätze ü und 2 gelten entsprechend für einen etwaigen Konzernabschluss.  Ist dBr
Jahresabschiuss durch einen Abschlussprüfer zu pri:iferi, so sind diese Unterlagen zusammen  dem
Prüfungsbericht des AbschlussprÜfers und dem Vorschlag für die Gewinnverivendung unverzÜglich  nach
dem  Eingang des Pr[ifungsberichts dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigI bei der Feststellung des Jahresabschlusses  den

Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines

Ver)ustvortrags verbleibt, zum Teil oder garrz in die Gewinnrücklage einzustellen. Die Einstellung eines

größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen
Gewinnrücktagen nach der Eirystellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen wurden.

f3 20 Bi!anzgewinn
(1) Die Hauptversammlung beschließt ailjährlich in den ersten acht Monaten des Geschäfksjahres über
die Verwendung des Bi1anzgewinns unö über dm Wahl des  Abschlusspri:ifers.

(2) Der Anteil der Aktionäre am Bilanzgewinn bestimmt sich nach Ihrem Anteil am Grundkapital, soweit
die Hauptversammlung nicht eine anderweitige Verwendung beschließt.

(3) Die Haupfüersammlung kann beschließen, den Bilanzgewinn teilweise oder vollständig  im Wege  einer
Sachausschüttung  auf  die Aktionäre  zu verteilen,

§ 21 Abschlagsfüvidende

(1 ) Der VorStand 1!9t berecMig!, mlt ZuStimtnung deS AufsiCtltsra(s und naCh Ablauf etnes GeSChäfiSJahreS
auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn eirie Abschlagsdividende  an die Aktionäre  zu zahlen.

(2) Eine Abschlagsdividende nach vorstehendem Abs. (1) darf nur gezahlt werden, wenn eir vorföufiger
Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss ergibt Die Abschlags-

dividende darf hÖchstens der Hälfte des Betrags entsprechen, der vom Jahresüberschuss riach Abzug

der Beträge verbleibt, die nach Gesetz oder Satzung in die GewinnrücRlage einzustellen sind. Sie darf
außerdem die Hälfte des vorjährigen Bilanzgewinns nicht übersteigei"i.



 

 

Bescheinigung des Notars nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG 

Ich bescheinige hiermit für die beigefügte Satzung, dass die geänderten 

Bestimmungen der beigefügten Satzung mit dem von mir beurkundeten Be-

schluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 26.03.2026 – UVZ-Nr. 

G 345/2026 – und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum 

Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein-

stimmen. 

Waren (Müritz), 26.03.2026 

gez. Dr. Gronert 

Dr. Volker Gronert 

Notar 

L. S. 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Waren, den 01.04.2026

(maßgeblich ist allein die qualifizierte elektronische Signatur der Notarin oder des Notars)

Qualifiziert elektronisch signiert von

Norbert Duggen, Notarvertreter/in


